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DAS INTERVIEW

In Thüringen gibt es Streit um die
Bewertung des Kommunalpaketes
2015. Während die Regierungsfrak-
tionen von LINKE, SPD und
B90/Grüne das kommunale Finanz-
paket als Erfolgsgeschichte bewer-
ten, kommt scharfe Kritik von den
kommunalen Spitzenverbänden.
Diese werfen der neuen Landesre-
gierung Wortbruch vor. Nach den
jetzigen Plänen würden aus Sicht
der kommunalen Spitzenverbände
die Thüringer Kommunen rund 40
Millionen Euro weniger bekommen
als zugesagt. Zum Thema ein Ge-
spräch mit dem kommunalpoliti-
schen Sprecher der Linksfraktion
im Landtag, Frank Kuschel 

Ist die Kritik der kommunalen
Spitzenverbände berechtigt? 

Die Finanzlage vieler Thüringer Kom-
munen ist in der Folge von 24 Jahren
CDU-Herrschaft sehr dramatisch. Oh-
ne Übertreibung kämpfen die betroffe-
nen Gemeinden, Städte und Landkrei-
se ums Überleben. In einer solchen Si-
tuation kommt es auch einmal zu sehr
emotional geführten Debatten. Und
klar ist auch, die Kommunen brauchen
mehr Geld als die neue Regierungsko-
alition ihnen 2015 geben kann. Der ho-
he Finanzbedarf bei den Kommunen ist
nicht nur die Folge der fortwährenden
Aufgabenübertragung, sondern auch
das Resultat der unübersehbaren
Kleingliedrigkeit der Verwaltung. Die
Spitzenverbände machen zu Recht
auch auf die Kosten- und Tarifsteige-
rungen der letzten Jahre aufmerksam.
Diese betragen für die zurückliegenden
drei Jahre 132 Millionen Euro.

Die kommunalen Spitzenverbände
hatten rund 40 Millionen Euro „fri-
sches“ Geld mehr erwartet, als jetzt
nach den Plänen von LINKE, SPD und
B90/Grüne 2015 zusätzlich fließen
werden. Wenn man aber die Zahlen
nüchtern bewertet, brauchen die Kom-
munen nicht unzufrieden sein. Die ge-
forderten 135 Millionen Euro zusätzli-
che Gelder werden nämlich die Kom-
munen bekommen, wenn auch aufge-
splittet in mehrere Säulen. 

Was können die Thüringer Kom-
munen von Rot-Rot-Grün im Rah-
men des Kommunalpaketes 2015
erwarten? 

Die drei Regierungsfraktionen haben
sich darauf verständigt, den Gemein-
den in diesem Jahr zusätzlich 30 Millio-
nen Euro als Investitionspauschale zur
Verfügung zu stellen. Davon profitieren
alle Gemeinden, auch die, die keinen
Haushalt aufstellen können oder in der
Haushaltssicherung sind. Die Schulträ-
ger, also vorrangig die Landkreise und
kreisfreien Städte, bekommen noch-
mals 30 Millionen Euro als Schulinve-
stitionspauschale. Damit können drin-
gende Investitionen an Schulgebäuden
realisiert werden. Für notleidende Ge-
meinden werden 28 Millionen Euro
mehr bereitgestellt. Das Land über-
nimmt zudem sechs Millionen Euro an
Rückforderungen des Bundes aus dem
Programm „Bildung und Teilhabe“. Die-
se Rückzahlungen müssen somit die

Dies zeigt, wie dringend Strukturverän-
derungen notwendig sind. 

Warum wird das Kommunalpaket
von den drei Regierungsfraktionen
als Gesetzentwurf in den Landtag
eingebracht und nicht von der Lan-
desregierung? 

de am jetzigen Entwurf des Kommunal-
paketes 2015 keine weiteren Verände-
rungen vornehmen. Es ist ein guter
Kompromiss. Entscheidend ist, was
2016 passiert, und darauf sollten sich
alle Beteiligten konzentrieren. Zudem
ist die Debatte über den neuen kom-
munalen Finanzausgleich 2016 bereits
jetzt eröffnet und man darf nicht unter-
schlagen, dass die Thüringer Kommu-
nen auch außerhalb des Finanzaus-
gleichs in erheblichem Umfang Lan-
desgelder bekommen. Beispielhaft ver-
weise ich auf die Mittel für die Städte-
bauförderung, den Denkmalschutz, die
Dorferneuerung oder den Kulturlasten-
ausgleich. In diesen Finanzierungsströ-
men außerhalb des kommunalen Fi-
nanzausgleichs kann ich mir an der ei-
nen oder anderen Stelle noch zusätzli-
che Kommunalgelder vorstellen. So
fehlen bekanntlich den Kommunen
Mittel für die Unterhaltung der Gewäs-
ser II. Ordnung, die Straßenunterhal-
tung, die Erneuerung der Bibliotheks-
bestände oder die Finanzierung von
Vereinen und Verbänden. Wie das Geld
bei den Kommunen ankommt, ist letzt-
lich zweitrangig. 

Wie soll die Kommunalfinanzie-
rung des Landes ab 2016 ausse-
hen? 

Darüber beginnen jetzt die Debatten
der drei Koalitionsfraktionen unter Ein-
beziehung der kommunalen Spitzen-
verbände und der Kommunen. Ich hal-
te es für erforderlich, dass der neue Fi-
nanzausgleich stärkere Anreize für die
Schaffung leistungsfähigerer Verwal-
tungsstrukturen enthalten muss. Zu-
dem muss die Finanzierung der Kinder-
tagesstätten transparenter ausgestal-
tet werden. Bisher sind Teile der Kita-
Finanzierung in den allgemeinen
Schlüsselzuweisungen enthalten. Die
Gemeinden und die Öffentlichkeit kön-
nen diese Art der Zuweisungen aber
kaum nachvollziehen.

Landkreise und kreisfreien Städte
selbst nicht leisten. Die zusätzlichen
Zahlungen des Bundes für die Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung sowie zur Eingliederung von
Menschen mit Behinderungen in Höhe
von 27 Millionen Euro werden eins zu
eins den Kommunen durchgereicht.

Nach der bestehenden Rechtslage hät-
ten die Landeszuweisungen um diesen
Betrag gekürzt werden können. Dies
trifft auch auf die 14 Millionen Euro zu,
die der Bund für die Schaffung von zu-
sätzlichen Kita-Plätzen für Kinder unter
drei Jahren bereitstellt. Anrechnungs-
frei können die Kommunen auch die
prognostizierten 50 Millionen Euro
Steuermehreinnahmen verwenden.
Bisher wurden diese mit den Landes-
zuweisungen verrechnet. Zählt man al-
les zusammen, haben die Kommunen
in diesem Jahr 242 Millionen Euro zu-
sätzlich zur Verfügung. Dies ist einer-
seits der höchste Zuwachs der vergan-
genen 20 Jahre, andererseits wird die-
ses Geld auch nicht reichen, um alle
Aufgaben auskömmlich zu erfüllen.

Verfahren um drei Monate, d.h. die
Thüringer Kommunen haben ab März
bereits Planungssicherheit. Rot-Rot-
Grün geht auch im Beteiligungsverfah-
ren mit den kommunalen Spitzenver-
bänden neue Wege. Die Spitzenverbän-
de werden bereits informiert und ein-
bezogen, bevor das eigentliche Gesetz-
gebungsverfahren beginnt. 

Gibt es Pläne, wegen der Kritik
der kommunalen Spitzenverbände
das Kommunalpaket 2015 noch
aufzustocken? 

Der Gesetzentwurf der drei Regie-
rungsfraktionen steht und wird so ein-
gebracht. Was im Rahmen der parla-
mentarischen Behandlung sich ändert,
bleibt abzuwarten. Ich persönlich wür-

NACHGEFRAGT bei Frank Kuschel, kommunalpolitischer Sprecher der Linksfraktion

Es war unverantwortlich
von der alten CDU-geführ-
ten Landesregierung, kei-
nen Haushaltsentwurf für
2015 zu erarbeiten oder
zumindest in den Eckpunk-
ten anzuarbeiten. Dieses
Versäumnis muss die neue
Landesregierung, seit dem
5. Dezember im Amt, jetzt
nachholen. Wenn alles gut
läuft, könnte der Lande-
haushalt für 2015 im Juni
beschlossen werden. Das
ist für viele Kommunen viel
zu spät. Um die Bereitstel-
lung der kommunalen Gel-
der zu beschleunigen, ha-
ben die drei Regierungs-
fraktionen das Gesetzge-
bungsverfahren übernom-
men. Dies verkürzt das ge-
samte parlamentarische

Thüringer Kommunalfinanzierungsübergangsgesetz 2015

Im Koalitionsvertrag haben sich die
Parteien verständigt, dass vor einer
Neustrukturierung des Kommunalen
Finanzausgleichs (KFA) für das Haus-
haltsjahr 2015 mögliche Haushalts-
überschüsse u.a. für die Erhöhung des
KFA und für die Unterstützung notlei-
dender Kommunen verwendet werden.
Mit dem jetzt dem Landtag vorgeleg-
ten Gesetzentwurf werden Investitio-
nen gestärkt und ergänzende Bedarfs-
zuweisungen zur Verfügung gestellt.

Die Thüringer Kommunen sollen ins-
gesamt 232 Millionen Euro zusätzlich
erhalten. Neben den prognostizierten
Steuermehreinnahmen in Höhe von 50
Millionen Euro sowie der Erhöhung der
Finanzausgleichmasse um 14 Millio-

nen Euro durch das Land und den be-
reits beschlossenen Mitteln des Kom-
munalhaushaltssicherungsprogramm-
gesetzes für 2015 verbleiben somit
weitere 135 Millionen, die den Kom-
munen zufließen sollen.

Diese umfassen Zahlungen des Lan-
des im Rahmen der Rückerstattungen
aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
in Höhe von 6 Millionen Euro, einen
Verzicht auf die Anrechnung zusätzli-
cher Mittel des Bundes bei der Einglie-
derungshilfe für behinderte Menschen
in Höhe von 23 Millionen Euro, Lei-
stungen bei der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende in Höhe von 4 Millionen
Euro und in den Jahren 2015 bis 2018
Mittel für den Kinderbetreuungsaus-

bau in Höhe von insgesamt 14 Millio-
nen Euro.  88 Millionen Euro verblei-
ben somit, die auf Grund dieses Geset-
zes in den kommenden beiden Haus-
haltsjahren zu Lasten des Landeshaus-
halts entstehen.

Mit einer allgemeinen Investitions-
pauschale in Höhe von 30 Millionen
Euro soll die Investitionstätigkeit in
den kreisangehörigen Gemeinden und
kreisfreien Städten erleichtert werden.
Diese zusätzlichen Mittel werden im
Haushaltsjahr 2015 pauschal ausge-
reicht. Die Mittel für ergänzende Be-
darfszuweisungen sollen im Jahr 2015
um 18 Millionen Euro und im Jahr 2016
um 10 Millionen Euro angehoben wer-
den.                                                     


